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 Veröffentlicht am 02.04.2009

Norm

HVertrG 1993 §7

1. HVertrG 1993 § 7 heute

2. HVertrG 1993 § 7 gültig ab 01.03.1993

Rechtssatz

Belohnungen im Sinn des § 7 HVertrG sind alle vermögenswerten Leistungen, die geeignet sind, die Vermittlung oder

den Abschluss von Geschäften nicht mehr im ausschließlichen Interesse des Unternehmers vorzunehmen, sondern

(auch) eigene Interessen des Handelsvertreters in die Entscheidung mit ein8ießen zu lassen. Auch ideelle Vorteile

können zu einer Beeinträchtigung der Interessenswahrungsp8icht des Handelsvertreters führen. Dass dem

Unternehmer durch den dem Handelsvertreter gewährten Vorteil auch ein Schaden entstanden sein muss, ist nicht

Tatbestandsvoraussetzung.Belohnungen im Sinn des Paragraph 7, HVertrG sind alle vermögenswerten Leistungen, die

geeignet sind, die Vermittlung oder den Abschluss von Geschäften nicht mehr im ausschließlichen Interesse des

Unternehmers vorzunehmen, sondern (auch) eigene Interessen des Handelsvertreters in die Entscheidung mit

ein8ießen zu lassen. Auch ideelle Vorteile können zu einer Beeinträchtigung der Interessenswahrungsp8icht des

Handelsvertreters führen. Dass dem Unternehmer durch den dem Handelsvertreter gewährten Vorteil auch ein

Schaden entstanden sein muss, ist nicht Tatbestandsvoraussetzung.
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